
ten.47 In diesem Fall wäre dem Angeklagten nämlich der oben
dargestellte „Gesamtstrafenrabatt“ zugute gekommen.

Dieses Problem ist deshalb besonders reizvoll für den Erstel-
ler der Klausur, weil es sich lediglich aus dem Datum der
Vorstrafen im Vorstrafenregister des Angeklagten ergibt. Die
Regelung stellt auch die Praxis vor große Herausforderun-
gen.48 Zudem muss der Klausurersteller angeben, dass die
vorherige Gesamtstrafe noch nicht vollständig vollstreckt ist.
Bei Freiheitsstrafen (nicht aber bei Geldstrafen) ist die Erledi-
gung der Strafe nach § 15 Nr. 1 BZRG zwingend in das
Register aufzunehmen. Die nicht vollständige Erledigung ist
daher die Signalangabe für den Prüfling, sich der Vorausset-
zungen der nachträglichen Gesamtstrafenbildung näher zu
besehen. Dann muss er den Bundeszentralregisterauszug da-
rauf hin überprüfen, ob der Tatzeitpunkt der zu beurteilen-
den Tat vor dem Zeitpunkt der Rechtskraft früherer Ver-
urteilungen liegt. In der Klausur kommt es dafür fast immer
auf die jüngste der darin aufgeführten Verurteilungen an. Der
Bundeszentralregisterauszug wird in der Hauptverhandlung
in der Regel als letztes vor dem Schluss der Beweisaufnahme
verlesen und findet sich in der Klausurakte an dieser Stelle im
Hauptverhandlungsprotokoll.

Fall 8: A hat am 2.3.2022 eine gefährliche Körperverletzung began-
gen. Am 1.3.2022 wurde er wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer
Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je EUR 40 verurteilt. Gleich am
3.3.2022 wird A außerdem wegen einer räuberischen Erpressung zu
einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt.
Beide Urteile sind rechtskräftig, aber noch nicht vollstreckt. A wird
schließlich am 2.9.2022 vom Gericht für die Tat vom 2.3.2022 zu
neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Besteht ein Revisionsgrund hinsichtlich des Urteils vom 2.9.2022?

Kernfrage ist für den Prüfling, ob der Tatzeitpunkt der „an-
deren Straftat“ iSv § 55 StGB (hier also der gefährlichen Kör-
perverletzung) vor einem Urteil liegt, dass mittlerweile
rechtskräftig, aber noch nicht vollstreckt ist. Das Urteil we-
gen der Trunkenheit im Verkehr liegt vor dem Tatzeitpunkt
der gefährlichen Körperverletzung, sodass in Bezug auf die-
ses die Voraussetzungen des § 55 StGB nicht vorliegen. An-
ders liegen die Dinge aber hinsichtlich des Urteils vom 3.3.
2022. Dieses erging nach dem Tatzeitpunkt für die gefähr-
liche Körperverletzung. Es ist auch rechtskräftig und noch
nicht vollstreckt. Das Gericht hätte also in seinem Urteil vom
2.9.2022 die A unter Einbeziehung der Strafe aus dem Urteil
vom 3.3.2022 zu einer Gesamtstrafe verurteilen müssen. Da
es dies nicht getan hat, liegt ein sachlich-rechtlicher Fehler in
Fall 7 vor.

C. SCHLUSS

Insgesamt gibt es damit sieben Hauptproblemfelder der revi-
sionsrechtlichen Klausur, die mit Zahlen in der Aktenvorlage
verknüpft sind. Alle Probleme lassen sich für den Prüfer mit
minimalem Aufwand in die Klausur einbauen und sind für
den Prüfling sehr leicht zu übersehen. Sobald der Kandidat
die Vorlage einmal gelesen hat, sollte daher stets eine kurze
routinemäßige Überprüfung dieser „Magischen Sieben“ er-
folgen, um vor dem standesgemäß leichten Übersehen jener
Fehler bewahrt zu bleiben und damit nicht wertvolle Punkte
liegen zu lassen. Der Verfasser wünscht allen Examenskan-
didaten viel Erfolg!

47 Vgl. Fischer, 68. Aufl. 2021, StGB § 55 Rn. 1 a.
48 BGH wistra 2010, 99 (100): die Regelung des § 55 StGB sei „schwer zu durch-

schauen, darzustellen und zu befolgen“; Fischer, 68. Aufl. 2021, StGB § 55 Rn. 2.
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Lübeck, 9.12.2019

In Sachen
Rosa Reiter ./. Land Schleswig-Holstein

erhebe ich namens und in Vollmacht von

Rosa Reiter, Breite Str. 17, 23552 Lübeck
– Klägerin –

Klage

gegen

das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch die Polizeidirektion Lübeck, Possehlstr. 4,
23560 Lübeck

– Beklagter –

und werde in der mündlichen Verhandlung beantragen,

festzustellen, dass das Handeln der Polizeibeamten des Beklagten am 11.5.2019 rechts-
widrig gewesen ist.

Begründung:

Die Klägerin stürzte am 10.5.2019 während einer Reitstunde vom Pferd. Da sie danach unter
Gedächtnislücken litt und über Schmerzen klagte, musste sie notärztlich versorgt und in die
Adrenalin-Klinik nach Lübeck verbracht werden.

Am Morgen des 11.5.2019 fühlte sich die Klägerin wieder gesund und wollte die Klinik
verlassen. Dies wurde ihr jedoch durch die beiden Polizeibeamten der Polizeidirektion
Lübeck PHK Schulze und PHM’in Lehmann im Zusammenspiel mit dem Klinikarzt
Dr. Schmidt und dem Pfleger Müller unter eklatanter Außerachtlassung ihrer Grundrechte
unmöglich gemacht.

Die Klägerin äußerte gegen 8:00 Uhr bei der Morgenvisite gegenüber Dr. Schmidt den
Wunsch, nach Hause gehen zu dürfen. Der Arzt verweigerte ihr dessen Erfüllung und gab
kund, dass sie bis zum nächsten Tag zur Beobachtung weiter in ärztlicher Obhut bleiben
müsse, obwohl hierfür überhaupt keine zwingende ärztliche Indikation bestand.

Als sich die Klägerin gegen 9:00 Uhr an die Pforte des Krankenhauses begab und ein Taxi
rufen wollte, begegnete sie wenige Minuten später den Polizeibeamten PHK Schulze und
PHM’in Lehmann. Wie sich dabei herausstellte, hatte Herr Dr. Schmidt die Beamten her-
beigerufen, um zu verhindern, dass sich die Klägerin entgegen ärztlichem Rat selbst entlässt.
PHK Schulze erklärte ihr, dass sie die Klinik nicht verlassen könne, da akute Gefahr für ihr
Leben bestünde.

Dies war jedoch überhaupt nicht der Fall. Zwar wurde am Abend zuvor ein CT vom Kopf
der Klägerin gefertigt, auf dem kleine schwarze Linien sichtbar waren, die nach Auffassung
des behandelnden Arztes Anzeichen für kleine Blutungen im Gehirn gewesen sein könnten.
Diese Linien waren jedoch bei einem weiteren am 11.5.2019 um 3:00 Uhr gefertigtem Kon-
troll-CT nicht mehr erkennbar. Damit war eine akute Lebensgefahr für die Klägerin aus-
geschlossen.

Die Klägerin begab sich nun in Begleitung der beiden Polizeibeamten, die keinen Wider-
spruch duldeten, gegen 9:40 Uhr in ihr Krankenzimmer. Sie erwartete dabei, von Dr. Schmidt
über die vermeintliche Lebensgefahr ihrer Verletzungen und die Erforderlichkeit einer wei-
teren klinischen Überwachung nochmals aufgeklärt zu werden und am Ende autonom über
ihren Verbleib in der Klinik entscheiden zu können.

Vor dem Krankenzimmer angekommen, stellte die Klägerin fest, dass der Pfleger Müller am
Bett inzwischen eine Fixierungseinrichtung angebracht hatte. Als sie sich daraufhin weigerte,
in ihr Zimmer zu gehen, schoben PHK Schulze und PHM’in Lehmann die Klägerin gegen
9:50 Uhr in den Raum hinein. Dr. Schmidt forderte die Klägerin nun auf, sich auf das
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Krankenbett zu legen. Da sie dem Verlangen nicht nachkam, ergriffen PHK Schulze, PHM’in
Lehmann, Dr. Schmidt und Herr Müller gemeinsam die Klägerin. Dr. Schmidt verabreichte
ihr ein Riechanästhetikum mit einer Wirkdauer von vier bis fünf Sekunden. Im Anschluss
verbrachten alle vier Beteiligten die Klägerin in ihr Bett und fixierten sie an beiden Armen,
beiden Beinen sowie im Hüftbereich (sog. Fünf-Punkt-Fixierung), nachdem ihr erneut ein
Riechanästhetikum verabreicht worden war.

Gegen 10:00 Uhr erschien der Amtsarzt Dr. Schlau auf der Station, um im Auftrag der
zuständigen Behörde die Klägerin zum Zwecke ihrer vorläufigen Unterbringung nach
dem SchlHPsychKG (schleswig-holsteinisches Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psy-
chisch kranker Menschen) zu untersuchen. Im Anschluss verließen die Polizeibeamten die
Station.

Ihr Handeln war grob rechtswidrig. Sie haben die autonome Entscheidung der Klägerin auf
das Verlassen der Klinik nicht akzeptiert und sie ohne Grundlage in ihrem Patientenzimmer
eingesperrt und fixiert. Maßnahmen zum – angeblich notwendigen – Schutz der Klägerin
hätten nur auf Grundlage des SchlHPsychKG getroffen werden dürfen, nicht jedoch auf
aufgrund allgemeinen Polizeirechts.

Dieses Handeln verletzt Art. 104 II GG, nach dem eine Freiheitsentziehung nur ein Richter
anordnen darf. Zudem erlaubt das Polizeirecht die Ingewahrsamnahme von Personen ledig-
lich in Räumlichkeiten der Polizei, nicht jedoch in einem Krankenhaus. Für Fixierungen
fehlt es zudem an einer Ermächtigungsgrundlage im Polizeirecht. Mit Blick auf die betroffe-
nen Grundrechte der Klägerin war eine solche Maßnahme jedenfalls völlig unverhältnis-
mäßig.

Dr. Karla Klug
Rechtsanwältin

Polizeidirektion Lübeck
Possehlstr. 4
23560 Lübeck

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht
Brockdorff-Rantzau-Str. 13
24837 Schleswig

Lübeck, 21.1.2020

In Sachen
Rosa Reiter ./. Land Schleswig-Holstein

wird auf das Vorbringen der Klägerin vom 9.12.2019 wie folgt Stellung genommen:

[…]

Das Handeln der Polizeibeamten war rechtmäßig. Die Voraussetzungen des sofortigen Voll-
zugs von zwei polizeilichen Maßnahmen (Ingewahrsamnahme und Fixierung) waren erfüllt.

[…]

Das SchlHPsychKG war vorliegend noch nicht anwendbar. Das Handeln der Beamten diente
der Absicherung von Maßnahmen, die nach diesem Gesetz getroffen werden konnten. Da das
SchlHPsychKG selbst keine Ermächtigungsgrundlagen für Handlungen im Vorfeld einer
Unterbringung vorsieht, durften PHK Schulze und PHM’in Lehmann die Eingriffe auf
allgemeines Polizeirecht stützen.

Die Ingewahrsamnahme der Klägerin in den Räumlichkeiten des Krankenhauses war ebenso
wie ihre anschließende Fixierung zulässig. Die kurzfristigen Maßnahmen fanden in der
Spezialermächtigung des LVwG und der polizeirechtlichen Generalklausel hinreichende
Ermächtigungsgrundlagen. Sie durften durch die Anwendung von unmittelbarem Zwang
sofort vollzogen werden, ohne dass deren vorherige Androhung oder Festsetzung notwendig
gewesen wäre. Da aus Sicht der Beamten in den Morgenstunden des 11.5.2019 akute Lebens-
gefahr für die Klägerin bestand, der anders als durch die vorgenommene Fixierung nicht
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abgeholfen werden konnte, durften sie diese bis zur Einleitung des Verfahrens nach
SchlHPsychKG zu ihrem eigenen Schutz ins Krankenzimmer verbringen und an ihrer
Fixierung mitwirken.

[…]

Schwarz
Polizeidirektorin

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht
Niederschrift

über die mündliche Verhandlung der 3. Kammer am 20.8.2020

In dem Verwaltungsstreitverfahren 3 K 104/20

[…]

Gegenwärtig […]

Bei Aufruf der Sache erscheinen […]

[…]

Die Sach- und Rechtslage wird mit den Beteiligten erörtert.

Klägerin und Beklagter nehmen auf ihr schriftsätzliches Vorbringen Bezug.

Der Zeuge PHK Schulze wird um 10:30 Uhr in den Sitzungssaal gerufen und über seine
Rechte und Pflichten belehrt.

Zur Person: […]

Zur Sache: Am 11.5.2019 gegen 8:30 Uhr informierte uns die Einsatzzentrale, dass sich eine
Patientin der Adrenalin-Klinik selbst entlassen wollte, obwohl sie in Lebensgefahr schwebte.
Sie sei behandlungsuneinsichtig und offensichtlich verwirrt. Wir sollten uns einen Eindruck
vor Ort verschaffen und die notwendigen Maßnahmen veranlassen. Die zuständige Unter-
bringungsbehörde sei bereits benachrichtigt worden, um ein Unterbringungsverfahren nach
SchlHPsychKG einzuleiten. Wir sollten bis dahin dafür sorgen, dass ihr nichts passiert.

An der Pforte der Klinik kam uns eine verwirrt wirkende, nur mit einem Nachthemd
bekleidete und keine Schuhe tragende weibliche Person entgegen. Wir dachten sofort, dass sie
die Patientin sein muss. Frau Reiter erklärte uns, dass sie eine autonome Persönlichkeit sei
und selbst über ihren Verbleib in der Klinik entscheiden könne. Sie bat uns um Hilfe und
beschwerte sich über den Stationsarzt. Während ich Frau Reiter zu beruhigen versuchte,
sprach PHM’in Lehmann mit Herrn Dr. Schmidt. Er schilderte ihr, dass die Patientin auf-
grund ihrer Verletzungen unverzüglich zurück ins Krankenbett gebracht und ruhiggestellt
werden müsse, da ansonsten ihr Leben gefährdet sei. Da wir keine Mediziner sondern Polizei-
beamte sind, vertrauten wir auf die Worte des Arztes.

Ich bat Frau Reiter, mit uns in ihr Krankenzimmer zurück zu gehen. Sie schien das nicht als
beeinträchtigenden Freiheitseingriff wahrzunehmen. Vor ihrem Zimmer bemerkte die Bürge-
rin allerdings, dass eine Fixierungseinrichtung an ihrem Bett angebracht worden war. Auf
Bitten von Dr. Schmidt schoben wir sie gegen ihren Willen in das Zimmer. Da sie sich trotz
allseitiger mehrfacher Aufforderung weigerte, zum Schutze ihres Lebens in ihr Bett zurück-
zukehren, blieb uns nichts anderes übrig, als sie nunmehr mit einfacher körperlicher Gewalt
in ihr Bett zu legen und zu fixieren. Dies war aus unserer Sicht unerlässlich, da für die
Patientin zum Handlungszeitpunkt akute Lebensgefahr bestand und der Arzt ausdrücklich
darauf hinwies, dass eine ruhige Lagerung im Bett erforderlich sei. Wir wollten eine unmittel-
bar bestehende Gefahr abwenden, damit man sich in der Folge um die Klägerin kümmern
konnte. Aber zunächst musste ihr Leben geschützt werden.
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Der Amtsarzt Dr. Schlau traf am 11.5.2019 um 10:00 Uhr in der Klinik ein. Mit seinem
Eintreffen war unsere Arbeit erledigt. Wir arbeiten nach Polizeirecht. Der im Auftrag der
nach SchlHPsychKG zuständigen Behörde handelnde Amtsarzt ist für die Unterbringung
zuständig. Damit haben wir nichts mehr zu tun.

Der Zeuge bleibt unvereidigt und wird um 11:00 Uhr entlassen.

Die Zeugin PHM’in Lehmann wird um 11:00 Uhr in den Sitzungssaal gerufen und über ihre
Rechte und Pflichten belehrt.

Zur Person: […]

Zur Sache: [Die Aussage von PHM’in Lehmann stimmt in allen Punkten mit der Aussage von
PHK Schulze überein.]

Die Zeugin bleibt unvereidigt und wird um 11:30 Uhr entlassen.

Der Zeuge Dr. Schmidt wird um 11:30 Uhr in den Sitzungssaal gerufen und über seine Rechte
und Pflichten belehrt.

Zur Person: […]

Zur Sache: […] In der Nacht vom 10. zum 11.5.2019 fertigten wir mehrere CTs des Kopfes
von Frau Reiter an. Am 10.5.2019 waren darauf noch schwarze Linien sichtbar, die Anzei-
chen für kleinere Blutungen im Gehirn gewesen sein könnten. Bei einem am 11.5.2019 um
3:00 Uhr gefertigten Kontroll-CT waren diese Linien vollständig verschwunden.

Am 11.5.2019 hatte ich Angst um die Klägerin. Sie erzählte wirre Sachen über den schlechten
Zustand des Gesundheitssystems. Die Patientin beklagte sich, dass es erst um 8:30 Uhr
Frühstück geben würde und die Handtücher im Badezimmer schmutzig gewesen seien. Sie
konnte sich auch nicht mehr richtig an den Reitunfall vom Vortag erinnern. Ich habe deshalb
aus Sorge um ihre Gesundheit die Polizei verständigt. Im Nachhinein betrachtet war das
sicher ein Fehler. Die CT-Bilder gaben eigentlich eine akute Lebensgefahr für Frau Reiter
nicht mehr her. Ob bei ihr eine psychische Störung vorlag, die zu einer erheblichen Eigenge-
fährdung hätte führen können, kann ich nicht sagen. […]

Als PHK Schulze und PHM’in Lehmann gegen 9:05 Uhr in der Klinik eintrafen, habe ich
ihnen erklärt, dass für Frau Reiter akute Lebensgefahr bestünde und sie zu ihrer eigenen
Sicherheit sofort ins Bett gebracht werden müsse. Da sich die Patientin weigerte, habe ich die
Polizeibeamten gebeten, mir und dem Pfleger Herrn Müller bei der Verbringung der Patien-
tin in ihr Zimmer und ihrer anschließenden Fixierung zu helfen. Als sie sich wehrte, haben sie
die Polizisten gemeinsam auf mein Bitten hin in ihr Patientenzimmer geschoben. Frau Reiter
weigerte sich nun, in ihr Bett zu gehen. Daraufhin habe ich ihr zweimal ein Riechanästheti-
kum verabreicht. PHK Schulze, PHM’in Lehmann, Herr Müller und ich konnten die Kläge-
rin nun in ihr Bett verbringen und sie an beiden Armen, beiden Beinen sowie im Hüftbereich
fixieren. Gegen 10:00 Uhr traf der Amtsarzt ein.

Der Zeuge Dr. Schmidt bleibt unvereidigt und wird um 12:00 Uhr entlassen.

Der Zeuge Müller wird um 12:00 Uhr in den Sitzungssaal gerufen und über seine Rechte und
Pflichten belehrt.

Zur Person: […]

Zur Sache: […]

Frau Reiter wollte entlassen werden. Dr. Schmidt sagte mir, dass dies aus medizinischer Sicht
nicht möglich sei und sie bis zum nächsten Tag noch hierbleiben müsse. Es bestünde akute
Lebensgefahr.

[…]
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Die Polizeibeamten halfen uns bei der Fixierung der Patientin. Als Frau Reiter nicht in ihr
Zimmer wollte, schoben sie sie hinein. Auch beim Verbringen auf das Bett und dem anschlie-
ßenden Anlegen der Fixierungsgurte unterstützten sie uns.

[…]

Der Amtsarzt traf gegen 10:00 Uhr ein. PHK Schulze und PHM’in Lehmann verließen dann
die Klinik.

Der Zeuge bleibt unvereidigt und wird um 12:30 Uhr entlassen.

[…]

Die Prozessbevollmächtigte der Klägerin beantragt

festzustellen, dass die Ingewahrsamnahme und anschließende Fixierung der Klägerin durch
Polizeibeamte der Beklagten am 11.5.2019 zwischen 9:50 Uhr und 10:00 Uhr in den
Räumlichkeiten der Adrenalin-Klinik Lübeck rechtswidrig waren.

l.v.u.g.

RDin Schwarz beantragt,

die Klage abzuweisen.

l.v.u.g.

Die mündliche Verhandlung wird um 12:45 Uhr geschlossen.

b.u.v.

Eine Entscheidung soll den Beteiligten an Verkündung statt zugestellt werden.

[…]

Aufgabe: Die Entscheidung des Gerichts ist zu fertigen. Rubrum, Tatbestand, Nebenentscheidungen
und Rechtsmittelbelehrung sind erlassen. Von § 117 III 2, IV VwGO sowie von § 173 S. 1 VwGO iVm
§ 303 ZPO ist kein Gebrauch zu machen. Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist nicht zu entwerfen. Eine
Entscheidung über den Streitwert ist nicht zu treffen.

Die Formalien (Ladungen, Zustellungen, Vollmachten, Unterschriften etc.) sind in Ordnung. Es ist davon
auszugehen, dass die behördlichen und gerichtlichen Zuständigkeiten gewahrt sind.

Europarechtliche Vorschriften sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

[…]

1. Die Klage wird abgewiesen.

[…]

Tatbestand

[…]

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.

I.

1. Der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet (§ 40 I 1 VwGO). Streitgegenständlich ist eine zur
Gefahrenabwehr getroffene polizeiliche Maßnahme und damit eine öffentlich-rechtliche
Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art. Die Befugnisnormen für das Tätigwerden der
Polizeibeamten ergeben sich aus dem Allgemeinen Verwaltungsgesetz für das Land Schles-
wig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG).

Urteilstenor

Eröffnung des
Verwaltungsrechtswegs
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